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Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBG) 2005
Seit 01.11.2005 Kraft gesetzt.

Was ist neu und was ändert sich?

Neu ist das Kapitel 1.10 ADR die Sicherung (Security), Maßnahmen zur Vermeidung von terroristischen Aktivitäten mit Gefahrgut. (Entwendung und Verwendung)

Umgesetzt im §12b GGBG.

Weiters eine Neuerung im §15a die „Mängeleinstufung“:

Einführung der Gefahrenkategorien I bis III und den daraus resultierenden Maßnahmen.

In §24 wird die innerstaatliche Beförderung von Versandstücken und deren Kennzeichnung im RID geregelt.

§27 Erneuerungen der Strafbemessungen (neue Mindest- und Höchststrafen)

Durch das neue GGBG 2005 ergaben sich auch Änderungen im KFG und in der STVO. (Vormerkdelikte)

Genauere Informationen finden Sie auf der Seite des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie. www.bmvit.gv.at 
